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Amtlicher Teil Ankündigung einer Teileinziehung gemäß § 8 (3) 
Brandenburgisches Straßengesetz

Nach § 8 (3) des Brandenburgischen Straßengesetzes 
vom 24.05.2004, veröffentlicht als Bekanntmachung der 
Neufassung des Straßengesetzes vom 31. März 2005 im 
Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg, 
Teil I, 2005, Nr. 16, vom 19. Juli 2005, Seite 218 kündigt 
die Stadt Prenzlau die Teileinziehung der Straßen „An 
der Schnelle“ und „Binnenmühle“ an. Die schraffiert 
dargestellte Fläche  der Straßen „An der Schnelle“ und 
„Binnenmühle“ soll teileingezogen werden. Die Ver-
kehrsfläche (Fahrbahn) wird der Allgemeinheit für den 
öffentlichen Verkehr mit einer Tonnagebeschränkung 
von 20 t zur Verfügung gestellt.

Die Teileinziehung erfolgt im Interesse des öffentlichen 
Wohls und aus Gründen der Sicherheit und Ordnung.

(Karte siehe Seite 3)

Prenzlau, den 06.07.2007

gez. Moser - Siegel -
Bürgermeister

Ankündigung einer Einziehung gemäß § 8 (3)  
Brandenburgisches Straßengesetz

Nach § 8 (3) des Brandenburgischen Straßengesetzes 
vom 24.05.2004, veröffentlicht als Bekanntmachung der 
Neufassung des Straßengesetzes vom 31. März 2005 im 
Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg, 
Teil I, 2005, Nr. 16, vom 19. Juli 2005, Seite 218 kündigt 
die Stadt Prenzlau die Einziehung des „Mittelweges“ an. 
Die schraffiert dargestellte Fläche  des „Mittelweges“ soll 
eingezogen werden. Die Straße hat ihre Bedeutung für 
den öffentlichen Verkehr verloren. Demzufolge soll die 
Straßenbaulast der Stadt Prenzlau um diese Straße ver-
ringert werden.

(Karte siehe Seite 2)

Prenzlau, den 05.07.2007

gez. Moser - Siegel -
Bürgermeister
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Anlage „Mittelweg“
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Anlage „An der Schnelle“
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